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Allgemeines 

 

Auf Grundlage der Mantelverordnung (MantelVO) werden zum 01.08.2023 bundeseinheit-

liche Regelungen für Herstellung und Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe und für Ver-

wertung von Materialien in Verfüllungen, Abgrabungen rechtsverbindlich in Kraft treten. Mit 

Schreiben vom 11.03.2022 (Az.: VM2-3945-15/11/2) wurde bereits hierüber informiert. 

 

Das Ministerium für Verkehr hat in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Umwelt, 

Klima und Energiewirtschaft Arbeitshinweise zum Umgang mit Bodenmaterial und minera-

lischen Baustoffen der Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg erstellt. Mit diesen Ar-

beitshinweisen sollen die neuen Regelungen nachvollziehbar erläutert und vor allem kon-

krete Anleitungen und Beispiele für die Praxis der Straßenbauverwaltung gegeben wer-

den.  

 

Mit diesem Schreiben erhalten Sie die Arbeitshinweise zum Umgang mit Bodenmaterial 

und mineralischen Ersatzbaustoffen der Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg - 

Stand 12/2022. 
 

Anwendung in Baden-Württemberg 

 

(1) Die Arbeitshinweise zum Umgang mit Bodenmaterial und mineralischen Ersatzbau-

stoffen der Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg (SBV) dienen der Baulei-

tung von Straßenbaumaßnamen für einen rechtssicheren und reibungslosen Um-

gang mit diesen Baustoffen während der Bauausführung und ergänzen die Arbeits-

hinweise der SBV zur Bauausführung. 
 

(2) Begleitend zur Einführung der Arbeitshinweise wird das Ministerium für Verkehr mit 

gesonderter Einladung Informationsveranstaltungen zum Umgang mit Bodenmate-

rial und mineralischen Ersatzbaustoffen gemäß den neuen Bestimmungen für die 

Abteilungen 4 der Regierungspräsidien im Frühjahr 2023 anbieten. Es wird empfoh-

len, an einem dieser Termine teilzunehmen. 

(3) Auf das Schreiben des VM vom 18.12.2020 zu Standardbauweisen zur Erhöhung 

des Recyclinganteils im Straßenbau; AZ: VM2-3945-24/8/3 wird an dieser Stelle 

hingewiesen. 

 

https://www.sbv.bwl.de/fileadmin/data/lisre-stb-bw/04_Strassenbefestigungen/04.2/Standardbauweisen%20zur%20Erh%C3%B6hung%20des%20Recyclinganteils%20im%20Stra%C3%9Fenbau%2C%20Az.%202-3945-24-8-3%20vom%2018.12.2020.pdf
https://www.sbv.bwl.de/fileadmin/data/lisre-stb-bw/04_Strassenbefestigungen/04.2/Standardbauweisen%20zur%20Erh%C3%B6hung%20des%20Recyclinganteils%20im%20Stra%C3%9Fenbau%2C%20Az.%202-3945-24-8-3%20vom%2018.12.2020.pdf
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(4) In die Aufbaudaten der TT-SiB-Datenbank sind Angaben zu Sekundärbaustoffen im 

Rahmen der dort hinterlegten Attribute zu hinterlegen (Recyclingquote Asphaltgra-

nulat gemäß Eignungsnachweis, Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial in der Trag-

schicht oder Untergrund/Unterbau). 
 

(5) In Baden-Württemberg treten die derzeit noch geltende „Verwaltungsvorschrift für 

die Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial (VwV Boden)“ vom 14. 

März 2007 sowie die „Vorläufigen Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingma-

terial" vom 13.04.2004 ab 01.08 2023 außer Kraft. In den Baubeschreibungen ist 

hierauf hinzuweisen. 
 

(6) Darüber hinaus ist in der Baubeschreibung darauf hinzuweisen, dass spätestens ab 

dem 01.08.2023 die angelieferten mineralischen Ersatzbaustoffe den Vorgaben hin-

sichtlich der Güteüberwachung der Ersatzbaustoffe entsprechen müssen. Außer-

dem sind die Anzeigepflichten des § 22 der ErsatzbaustoffV zu beachten sowie die 

Dokumentationspflichten des § 25 ErsatzbaustoffV. 
 

(7) Die Baugrundgrundachten sind ggfs. so fortzuschreiben, dass Rahmenbedingun-

gen der ErsatzbaustoffV hinsichtlich des Umgangs mit Bodenmaterial und minerali-

schen Ersatzbaustoffen hinsichtlich Grundwasserabstand und -überdeckung geklärt 

sind. 
 

(8) Die Inhalte der Ergänzenden Hinweise zur Bodenverwertung, Az.: 2-3945.3/12 vom 

11.02.2020, Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg, sind in den Arbeitshinwei-

sen enthalten, so dass dieser Erlass seine Gültigkeit verliert. 
 

(9) Die kommunalen Baulastträger erhalten die Arbeitshinweise zum Umgang Boden-

material und mineralischen Ersatzbaustoffen der Straßenbauverwaltung Baden-

Württemberg für die in ihrer Baulast befindlichen Straßen zur Kenntnis. Die Regie-

rungspräsidien werden gebeten, die Landratsämter und Stadtkreise als untere Ver-

waltungsbehörden zu informieren. 
  

https://www.sbv.bwl.de/fileadmin/data/lisre-stb-bw/03_Erd_und_Grundbau/03.4/Erg%C3%A4nzende%20Hinweise%20zur%20Bodenverwertung%20Az.%202-3945.3-12.pdf
https://www.sbv.bwl.de/fileadmin/data/lisre-stb-bw/03_Erd_und_Grundbau/03.4/Erg%C3%A4nzende%20Hinweise%20zur%20Bodenverwertung%20Az.%202-3945.3-12.pdf
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Bezug der Unterlagen 

 

(10) Die Bereitstellung der Arbeitshinweise zum Umgang mit Bodenmaterial und minera-

lischen Ersatzbaustoffen der Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg - Stand 

2022 erfolgt in digitaler Form über das Internet unter der Adresse https://vm.baden-

wuerttemberg.de/de/mobilitaet-verkehr/strasse/ausschreibungsservice-der-stras-

senbauverwaltung/regelwerke-der-strassenbauverwaltung im Sachgebiet 06 Stra-

ßen-Baustoffe – 06.0 Allgemeines. 
 

Schlussbestimmungen 

 

(11) Dieses Einführungsschreiben wird entsprechend der VwV Re-StB-BW vom 

01.07.2008 in die Liste der Regelwerke der Straßenbauverwaltung Baden-Württem-

berg im Sachgebiet 06 Straßen-Baustoffe – 06.0 Allgemeines eingestellt. 

 

gez. Andreas Hollatz 
Ministerialdirigent 

 

 

https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/mobilitaet-verkehr/strasse/ausschreibungsservice-der-strassenbauverwaltung/regelwerke-der-strassenbauverwaltung
https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/mobilitaet-verkehr/strasse/ausschreibungsservice-der-strassenbauverwaltung/regelwerke-der-strassenbauverwaltung
https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/mobilitaet-verkehr/strasse/ausschreibungsservice-der-strassenbauverwaltung/regelwerke-der-strassenbauverwaltung
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1 GRUNDLAGEN UND VORBEMERKUNGEN 

Die Mantelverordnung wurde vom Bundestag und Bundesrat beschlossen und am 16. Juli 2021 im 

Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Sie führt die Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) ein und 

fasst die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung neu. Sie tritt am 01. August 2023 in Kraft. 

Das Bundesumweltministerium legte am 26. September 2022 einen Referentenentwurf zur Änderung 

der ErsatzbaustoffV und der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stof-

fen vor. Damit ist mit Änderungen in der ErsatzbaustoffV vor ihrem Inkrafttreten zu rechnen, die 

nach vorläufiger Einschätzung jedoch eher untergeordnet sein dürften. Der Stand dieser Arbeitshilfe 

bezieht sich auf die Fassung der Mantelverordnung vom 9. Juli 2021 (BGBl. I 2021 S. 2598) 

Mit der ErsatzbaustoffV sollen u.a. die Anforderungen an den Einbau von Bodenmaterial und minera-

lischen Ersatzbaustoffen (MEB) wie bspw. Baustoffrecyclingmaterial in technische Bauwerke bundes-

weit vereinheitlicht und Rechtsunsicherheiten bei deren Verwendung und Verwertung für Bauherren 

vermieden werden. Die Mantelverordnung hat das Ziel einer bestmöglichen Verwertung von minera-

lischen Abfällen wie Bauschutt, Schlacken oder Gleisschotter unter Gewährleistung eines hohen Ni-

veaus des Grundwasser- und Bodenschutzes. Dementsprechend enthält die ErsatzbaustoffV differen-

zierte Regelungen und vor allem auch Einschränkungen für den Einbau, zum Beispiel in Bezug auf die 

Abfallklassen, Stoffmengen oder Schutzgebiete. 

Die vorliegenden Arbeitshinweise schaffen keine neuen Regelungen, sondern zeigen die in Baden-

Württemberg ab dem 01. August 2023 geltenden Rahmenbedingungen im Umgang mit Bodenmate-

rial und mineralischen Ersatzbaustoffen auf und präzisieren die Vorgaben der Verordnungen und de-

ren Auslegungen. Sie dienen der Bauleitung von Straßenbaumaßnamen für einen rechtssicheren und 

reibungslosen Umgang mit diesen Baustoffen während der Bauausführung und ergänzen die Arbeits-

hinweise der SBV zur Bauausführung. Das Ministerium für Verkehr (VM BW) hat diese Arbeitshin-

weise mit dem Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft (UM BW) abgestimmt. 

Die Arbeitshinweise untergliedern sich in grundlegende Anwendungsfälle sowohl im Erdbau (Kap. 2) 

und dem dort vorrangigen Umgang mit Bodenmaterial, wie auch dem Straßenoberbau (Kap. 3) mit 

dem dort ausschließlichen Einsatz von mineralischen Ersatzbaustoffen. Je nach Anwendungsfall sind 

aufgrund unterschiedlicher rechtlicher Grundlagen dementsprechende Vorgehensweisen zu beach-

ten.  

Im Bereich des Erdbaus wird davon ausgegangen, dass mit den nachfolgenden genannten 3 Anwen-

dungsfällen größtenteils der Umgang mit Bodenmaterial und mineralischen Ersatzbaustoffen für Bau-

stellen der SBV abgebildet ist: 

 Umlagerungen von Bodenmaterial innerhalb der Baustelle (Kap. 2.1)  

 Bodenaustausch zur Verbesserung der Tragfähigkeit (Kap.2.2) 

 Hinterfüllungen von Ingenieurbauwerken (Kap. 2.3) 

Sofern Bodenmaterial außerhalb von technischen Bauwerken oder in Oberboden eingebaut wird, 

ohne dass es hierzu explizite baurechtliche Vorgaben gibt, sind die Ausführungen des Kap. 2.4 zu be-

achten. 

Zum Einsatz von mineralischen Ersatzbaustoffen im Bereich des Straßenoberbaus sind die Ausführun-

gen des Kap. 3 zu beachten. Hier wird auch der Umgang mit Ausbauasphalt und teer-/pechhaltigem 

Straßenaufbruch beschrieben. 
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Die in diesen Arbeitshinweisen behandelten Regelungen befassen sich ausschließlich mit dem Um-

gang mit Bodenmaterial und mineralischen Ersatzbaustoffen in umweltrechtlicher Hinsicht. Für die 

Beantwortung der Frage, ob dies auch in bautechnischer Hinsicht zulässig ist, sind die jeweils für den 

Einsatzort maßgeblichen Teile des FGSV-Regelwerks zu beachten. So sind bspw. für den Einsatz von 

RC-Material als Schottertragschicht im Oberbau die TL und ZTV SoB-StB bautechnisch bestimmend. 

Im Literaturverzeichnis (S. 11) sind die wesentlichen Literaturquellen zu den Themen Boden und mi-

neralische Ersatzbaustoffe sowohl in rechtlicher wie auch technischer Hinsicht aufgelistet für evtl. 

weitergehenden Informationsbedarf. 

Mit Inkrafttreten der Verordnungsinhalte am 01. August 2023 werden in Baden-Württemberg die Re-

gelungen der Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums für die Verwertung von als Abfall ein-

gestuftem Bodenmaterial - VwV Verwertung von Bodenmaterial - sowie die Vorläufigen Hinweise 

zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial ersetzt. § 27 der ErsatzbaustoffV sowie § 28 der BBodSchV 

enthalten Übergangsregelungen. 

  



 
 

 
5 

 
 

2 ERDBAU - UMGANG MIT BODENMATERIAL UND MINERALISCHEN ERSATZ-

BAUSTOFFEN (MEB) 

Im Umgang mit Bodenmaterial sind grundsätzlich zwei rechtliche Regelungsbereiche zu beachten.  

 Die Ersatzbaustoffverordnung regelt die Anforderungen an die Aufbereitung und Verwertung 

von Bodenmaterial und den Einbau in technische Bauwerke wie z.B. Straßendämme, Lärm-

schutzwälle. Ausgenommen hiervon sind die Aufbringung auf oder die Herstellung von 

durchwurzelbaren Bodenschichten.  

 

 Die Bodenschutzverordnung hat generell das Ziel, schädliche Bodenveränderungen zu verhin-

dern und regelt im Einzelnen 

o Allgemeine Anforderungen an das Auf- oder Einbringen von Materialien auf oder in 

den Boden zur Herstellung, Erhaltung, Verbesserung mindestens einer natürlichen 

Bodenfunktion nach § 2 BBodSchG 

o Zusätzliche Anforderungen an das Ein-/Aufbringen von (Boden-)Materialien in/auf 

die durchwurzelbare Bodenschicht 

o Zusätzliche Anforderungen an das Auf- oder Einbringen von (Boden-)Materialien un-

terhalb oder außerhalb einer durchwurzelbaren Bodenschicht 

o Die Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht, z.B. auf einem technischen 

Bauwerk 

o Die Verfüllung von Abgrabungen 

In den Grundlagenermittlungen, Vorerkundungen und den darauf aufbauenden Planungen sind die 

Vorgaben des Bundes- wie Landes-Bodenschutzrechts - bspw. hinsichtlich der Aufstellung von Boden-

schutzkonzepten nach DIN 19639- zu beachten. Auf die entsprechenden Arbeitshinweise zur Planung 

der SBV BW wird verwiesen. Im Zuge der Bauausführung wird empfohlen, im Regelfall gemäß den 

nachfolgend dargestellten Anwendungsfällen vorzugehen, sofern nicht anderweitige Vorgaben aus 

der Planung und den baurechtlichen Bestimmungen zu beachten sind.  

Bei der Verwendung von Recycling-Baustoffen ist die ErsatzbaustoffV zu beachten. 

2.1 UMLAGERUNG VON BODENMATERIAL INNERHALB DER BAUSTELLE 

Die Weiterverwendung des Bodenmaterials außerhalb der Baumaßnahme beziehungsweise des Ge-

winnungsortes ist deutlich schwieriger, als der Einbau innerhalb der Baustelle. Die Kosten für den 

Transport und die Entsorgung des ausgebauten Bodenmaterials sowie die Lieferung des neuen Bo-

denmaterials sind oftmals höher als die Kosten für eine Wiederverwendung des Bodenmaterials ge-

gebenenfalls mit einer Bodenbehandlung vor Ort. Durch letzteres werden die natürlichen Ressourcen 

geschont und es entfallen unnötige Transporte, wodurch wiederum die Straßen entlastet, Ab-

gasemissionen vermieden und die CO2-Belastung insgesamt reduziert wird.  

Weitere Gründe für die Verwendung des Bodenmaterials innerhalb der Baustellen sind gegebenen-

falls unzureichende Verwertungsmöglichkeiten außerhalb der Baustelle und die zunehmende Ver-

knappung des Deponieraumes für Bodenmaterial. Zur Verbesserung des Bodenmanagements ist da-

her grundsätzlich ein Massenausgleich innerhalb der Baumaßnahmen anzustreben.  
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Hierbei ist auch Bodenmaterial in die Betrachtung einzubeziehen, das mit evtl. zusätzlichen Maßnah-

men der Bodenbehandlung verwendet werden kann. Somit ist wie folgt vorzugehen: 

 Sämtliches Bodenmaterial, das zum Wiedereinbau geeignet ist, ist möglichst auf der Bau-

stelle zu belassen und dort fachgerecht einzubauen. 

 Die Lieferung und der Einbau von Bodenmaterial (in bodenähnlichen Anwendungen BM-0 bis 

BM-0* möglich, in techn. Bauwerken BM-0 bis BM-F3 möglich) bzw. mineralischer Ersatzbau-

stoffe (bspw. RC-1 bis RC-3) ist bei einer Massenunterdeckung grundsätzlich zu prüfen und, 

sofern keine Ausschlussgründe vorliegen, in den Ausschreibungen zu berücksichtigen. Der 

Einbau von technisch geeignetem belasteten Bodenmaterial (BM-F1 bis BM-F3) in techn. 

Bauwerken oder mineralischer Ersatzbaustoffe (bspw. RC-2 oder RC-3) ist hierbei zu prüfen 

und sofern möglich auch vorzunehmen. Auf die Regelungen des Kap. 2.2 wird hierzu verwie-

sen. 

 Der Bodenbehandlung ist grundsätzlich der Vorzug vor der Abfuhr des Aushubmaterials und 

der Lieferung von Baustoffen zu geben. 

Nicht aufbereitetes Bodenmaterial wie anstehender Boden kann innerhalb von Baumaßnahmen, für 

die i.d.R. ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt wurde, ggfs. ohne weitere Untersuchungen in 

der Baumaßnahme, in Aufschüttungen oder technischen Bauwerken wie z.B. Lärmschutzwällen ein-

gebaut werden, wenn die unten genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Hierzu zählen sowohl der 

Unterboden wie auch der Oberboden, welcher auf der Baustelle abgeschoben und wieder angedeckt 

wird. Die rechtlichen Grundlagen hierfür sind § 6 Abs. 3, § 6 Abs. 6 BBodSchV (n.F.) i.V.m. § 3 Abs. 2 

BBodSchV (n.F.) sowie § 2 Nr. 11 KrWG. Bedingung ist, dass 

• bei bodenähnlichen Anwendungen und Verfüllungen die Verwertung am Ausbauort oder 

dessen räumlichen Umfeld unter vergleichbaren Bodenverhältnissen sowie geologischen und 

hydrogeologischen Bedingungen erfolgt und das Vorliegen einer Altlast oder schädlichen Bo-

denveränderung aufgrund von Schadstoffgehalten ausgeschlossen wurde, 

• bei einer Vorerkundung durch einen Sachverständigen nach § 18 BBodSchG oder eine Person 

mit vergleichbarer Sachkunde (s. Kap. 2.2) keine Hinweise auf anthropogene Veränderungen 

und geogene Stoffanreicherungen vorliegen und die Vorsorgewerte nach BBodSchV (n.F.) 

eingehalten werden (siehe Anlage 1, S. 15), z.B. bei Bodenmaterial von Flächen, die bisher 

weder gewerblich, industriell noch militärisch genutzt wurden oder  

• weniger als 500 m3 an nicht spezifisch belastetem Bodenmaterial mit mineralischen Fremd-

bestandteilen < 10 Vol.-% in vergleichbarer Tiefenlage eingebaut werden oder  

• Bodenmaterial aus Gebieten mit naturbedingt (geogen) oder großflächig siedlungsbedingt 

erhöhten Schadstoffgehalten in vergleichbarer Tiefenlage eingebaut wird und die Verwer-

tung innerhalb eines Gebietes im Sinne des § 6 Abs. 4 BBodSchV n.F. erfolgt und das Vorlie-

gen einer Altlast oder schädlichen Bodenveränderung aufgrund von Schadstoffgehalten aus-

geschlossen wurde.  

 

Dabei ist unter „vergleichbarer Tiefenlage“ zu verstehen, dass der Schutz der Bodennutzung 

auch am Ort der Verwertung wieder durch eine Überdeckung mindestens gleicher Qualität 

gewährleistet sein sollte. Wenn beispielsweise Boden mit geogen erhöhten Schadstoffgehal-

ten am Entstehungs-(Ausbau)Ort durch eine x-Meter starke Bodenschicht mit üblichen, lan-

destypischen Hintergrundgehalten überdeckt und deshalb die an der Oberfläche ausgeübte 

Bodennutzung nicht beeinträchtigt war. Wenn keine Besonderheiten in der Bodennutzung 
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nach der Verwertung zu erwarten sind, ist i.d.R. eine 2 Meter starke Überdeckung ausrei-

chend. Vergleiche nachfolgende Abbildung 1. 

 

 
Abbildung 1: Verwertung in vergleichbarer Tiefenlage innerhalb der Baustelle 

In Gebieten mit erhöhten Schadstoffgehalten sind die Voraussetzungen der BBodSchV n.F. zur Umla-

gerung im Rahmen der Planfeststellung zu prüfen und ggf. festzulegen. 

2.2 BODENAUSTAUSCH ZUR VERBESSERUNG DER TRAGFÄHIGKEIT 

Für einen Bodenaustausch wird in der Regel Aushub-/Ausbaumaterial von der Baustelle entfernt so-

wie neues Material in die Baustelle geliefert. In diesen Fällen sind die rechtlichen Vorgaben der Er-

satzbaustoffV zu beachten. Falls es sich um Umlagerungen innerhalb der Baustelle handelt, ist gemäß 

der Regelungen des Kap. 2.1 vorzugehen.  

Rechtliche Vorgaben der ErsatzbaustoffV 

Aushub-/Ausbaumaterial, das in ein technisches Bauwerk eingebaut werden soll, muss vor Übergabe 

an den Verwerter entsprechend den Vorgaben der ErsatzbaustoffV (§ 14 ErsatzbaustoffV i.V.m. Ab-

schnitt 4 BBodSchV n.F.) untersucht werden. Generell ist darauf zu achten, dass die Untersuchungen 

von hierfür zugelassenen Personen vorgenommen werden, mit einem Leistungsspektrum zur qualifi-

zierten Einstufung des Aushub-/Ausbaumaterials nach den Vorgaben der ErsatzbaustoffV. Zu den zu-

gelassenen Personen zählen qualifizierte Mitarbeiter der RAP Stra-Prüfinstitute und auch qualifizierte 

Bedienstete der Straßenbauverwaltung. 

Die grundsätzlichen rechtlichen Voraussetzungen für den Einbau von Bodenmaterial und minerali-

schen Ersatzbaustoffen (MEB) sind gemäß ErsatzbaustoffV wie folgt:  

 Es handelt sich beim Bodenmaterial um einen – nach ErsatzbaustoffV – güteüberwachten mi-

neralischen Ersatzbaustoff (inkl. Bodenmaterial) und  

 das Bodenmaterial wird in einem technischen Bauwerk eingesetzt.  
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Zu den mineralischen Ersatzbaustoffen gehören unter anderem 

 Bodenmaterial, 

 Recycling-Baustoffgemische (u.a. aus Beton, Bitumengemische, Ziegel, Naturgesteine aus 

rückgebauten Tragschichten des Oberbaus) wie auch  

 ausgebauter und aufbereiteter Gleisschotter und  

 Nebenprodukte wie Stahlwerksschlacke (bspw. Elektroofenschlacke).  

Die Regierungspräsidien führen Listen, in denen Aufbereitungsanlagen und deren güteüberwachte 

Produkte angegeben sind, welche in deren Regierungsbezirk in der Regel zum Einsatz kommen. 

Zu den technischen Bauwerken zählen  

 der Ober- und Unterbau (Dämme) von Straßen  

 Lärmschutzwälle 

 Hinterfüllungen von Ingenieurbauwerken wie Brücken, Tunnel und Stützwänden 

 Techn. notwendige Überschüttungen von Bauwerken wie bspw. bei (Regenwasser-)Durchläs-

sen 

Der Einsatz von Bodenmaterial und mineralischen Ersatzbaustoffen unterliegt darüber hinaus spezifi-

schen Voraussetzungen, welche abhängig sind von 

 der Materialklasse des mineralischen Ersatzbaustoffs wie bspw. Bodenmaterial (BM), Recyc-

ling-Baustoff (RC), Gleisschotter (GS) oder Stahlwerksschlacke (SWS) 

 Schadstoffbelastung, d.h. der Einhaltung von Schadstoffgrenzwerten und daraus resultieren-

der Kategorie (bspw. RC-1 für geringe Belastungen, RC-3 für höchstzulässige Belastungen; 

siehe hierzu Grenzwerttabellen der Anlage 1, S. 17) 

 dem Abstand des unteren Einbauhorizonts zum Grundwasser (dabei sind die festgelegten 

Mindestabstände zum höchsten zu erwartenden Grundwasserstand einzuhalten) 

 der Art der Grundwasserdeckschicht 

 dem Einsatzort innerhalb des Technischen Bauwerks wie bspw. innerhalb gebundener Deck-

schichten oder innerhalb eines Lärmschutzwalls 

 der Lage des Einsatzortes in Bezug auf Wasserschutzgebiete (WSG) bzw. Zone des WSG 

 der Lage des Einsatzortes in Bezug auf besonders empfindliche Gebiete (§ 19 Abs. 7 Ersatz-

baustoffV). Eine Ausweisung der besonders empfindlichen Gebiete per Rechtsverordnung ist 

für Baden-Württemberg spätestens zum 1. August 2023 beabsichtigt. 

Die ErsatzbaustoffV gibt für alle Einbaukonfigurationen in Form von Tabellen an, ob der Einbau aus 

umweltrechtlicher Hinsicht zulässig ist (für die Materialklassen BM und RC s. Anlage 2, S. 18ff.). Diese 

Voraussetzungen sind – sofern diese nicht bereits in der Planung und Ausschreibung Berücksichti-

gung gefunden haben - im Rahmen der Umsetzung zu beachten und zu dokumentieren (s. Kap. 4). 
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2.3 HINTERFÜLLUNGEN VON INGENIEURBAUWERKEN 

In diesen Fällen ist der Umgang vom Ursprung des eingesetzten Materials abhängig: 

 Bei Material, welches innerhalb der Baustelle umgelagert wird, ist gemäß Kap. 2.1 vorzuge-

hen. 

 Bei Material, welches an die Baustelle angeliefert wird, ist gemäß Kap. 2.2 vorzugehen (Er-

satzbaustoffV). 

2.4 EINSATZ VON BODENMATERIAL AUßERHALB VON TECHNISCHEN BAUWERKEN  

Sofern es keine Regelungen aus den baurechtlichen Bestimmungen gibt und das Bodenmaterial 

 außerhalb von technischen Bauwerken bspw. aufgrund von Geländemodellierungen oder 

 auf technischen Bauwerken in durchwurzelbaren Bodenschichten wie bspw. bei Lärmschutz-

wällen im Ober-/Mutterboden  

eingesetzt wird, sind die Vorgaben der BBodSchV n.F. (§§ 6 bis 8) sowie diesbezügliche Vollzugshilfen 

der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft LABO (www.labo-deutschland.de) einzuhalten. Dies beinhaltet 

auch die - gegenüber den Grenzwerten der ErsatzbaustoffV - strengeren Vorsorgewerte (in Tabelle 

der Anlage 1 enthalten, S. 15). In diesen Fällen ist nur Bodenmaterial mit einem Fremdbestandteil 

von < 10 Vol.-% zulässig. 

Sofern es sich um Oberbodenmaterial handelt, welcher innerhalb der Baustelle abgeschoben und 

wieder angedeckt wird, sind die Regelungen des Kap. 2.1 zu beachten. 

3 STRAßENOBERBAU - UMGANG MIT MINERALISCHEN ERSATZBAUSTOFFEN 

(MEB) 

Der Einsatz von mineralischen Ersatzbaustoffen wie Recycling-Baustoffe richtet sich nach den Vorga-

ben der ErsatzbaustoffV. Bereits im Rahmen der Vorerkundungen (Grundwasser- und Bodenverhält-

nisse), bei Planungen und Ausschreibungen ist die Verwendung von Recycling-Baustoffen zu berück-

sichtigen.  

3.1 UMGANG MIT AUSBAUASPHALT  

Ausbaugranulat, welcher gemäß RuVA-StB der Verwertungsklasse A zuzuordnen ist, ist möglichst 

gleichwertig im Asphalt wiederzuverwenden unter Beachtung der entsprechend hierfür geltenden 

FGSV-Regelwerke. Die Regelungen der ErsatzbaustoffV sind gemäß §1 Abs. 2 Nr. 2 h) bei einer Wie-

derverwendung in Asphalt nicht zu beachten. 

Um Maßnahmen mit höchstmöglichen Mengen an Asphaltgranulat umzusetzen, sind gemäß Schrei-

ben des VM vom 18.12.2020 (Az. VM2-3945-24/8/3 [24]) der Einsatz der Maximalrecycling-Bauweise 

vorzusehen sowie der Einsatz von Asphaltfundationsschichten zu prüfen.  

http://www.labo-deutschland.de/
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3.2 UMGANG MIT AUSBAUSTOFFEN MIT TEER-/PECHTYPISCHEN BESTANDTEILEN 

Sofern die Verwertungsklasse A der RuVA-StB nicht eingehalten ist, handelt es sich um teerhaltiges 

Material. Eine Verwertung im Straßenbau ist gemäß ErsatzbaustoffV ab dem 01.08.2023 nicht mehr 

zulässig. In Bundesstraßen ist die Verwertung von teerhaltigem Material bereits jetzt gemäß ARS 

16/2015 bzw. Schreiben des VM vom 09.10.2017 [23] ausgeschlossen. In Landesstraßen ist bis zum 

Inkrafttreten der MantelV gemäß Schreiben des VM vom 10.12.2018 Az. 2-3945-24/51 [21] zu ver-

fahren. In bautechnischer Hinsicht sind - sofern aus umweltrechtlicher Sicht zulässig - die entspre-

chenden Merkblätter und Richtlinien (RuVA-StB) der FGSV zu beachten. 

Zum Umgang mit teerhaltigem Material wird in umweltrechtlicher Hinsicht auf den Leitfaden der 

LUBW [26] verwiesen. 

4 DOKUMENTATION UND ANZEIGEPFLICHT 

Das Ein- oder Aufbringen von Bodenmaterial sowie der Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen ist 

am Entstehungsort bzw. am Einbauort vor dem Auf- oder Einbringen bzw. Einbauen zu dokumentie-

ren.  

Am Entstehungsort sind dies die Ergebnisse von Bodenuntersuchungen. Sofern bei Umlagerungen 

innerhalb der Baustelle von einer Untersuchung abgesehen wird, ist das Vorliegen der Voraussetzun-

gen nach denen gem. § 6 Abs. 6 BBodSchV n.F. von Untersuchungen abgesehen wurde, vor dem Auf- 

oder Einbringen zu dokumentieren und nach Beendigung der Maßnahme 10 Jahre aufzubewahren 

(§ 6 Abs. 7 BBodSchV n.F.). 

Der Verbleib eines mineralischen Ersatzbaustoffes oder eines Gemisches ist nach § 25 der Ersatzbau-

stoffV vom erstmaligen Inverkehrbringen bis zum Einbau in ein technisches Bauwerk zu dokumentie-

ren. Der Auftragnehmer hat hierfür die Lieferscheine zusammen mit einem Deckblatt nach dem Mus-

ter in Anlage 4 unverzüglich nach Abschluss der Einbaumaßnahme zu unterschreiben und der Stra-

ßenbauverwaltung zu übergeben. Die Straßenbauverwaltung nimmt dabei in rechtlicher Hinsicht so-

wohl die Funktion des Bauherrn wie auch des Grundstückeigentümers wahr. Die Lieferscheine sind 

anschließend den Abrechnungsunterlagen beizufügen, der Einbauort in den Bestandsplänen einzu-

pflegen und auf Dauer in den Bauakten zu dokumentieren Es wird auf die entsprechenden Kapitel der 

Arbeitshinweise zur Bauabwicklung in der Straßenbauverwaltung verwiesen mit den entsprechenden 

Vorgaben zur (Bestands-)Dokumentation. Damit wird der Katasterpflicht nach §25 ErsatzbaustoffV 

nachgekommen. 

Über diese grundsätzlichen Dokumentationspflichten hinaus bestehen Anzeigepflichten nach § 22 

ErsatzbaustoffV 4 Wochen vor Beginn des Einbaus bei Einsatz 

 innerhalb von WSG 

 außerhalb von WSG bei Mengen ab 250 m³ von RC-3, BG-3 oder BM-F3 Material 

Außerdem ist eine Abschlussanzeige vorzunehmen. Die Meldungen sind mit den Formblättern der 

Anlage 4 (S. 25) vorzunehmen. Mit der Meldung erfolgt die Eintragung in ein Ersatzbaustoffkataster 

der unteren Abfallrechtsbehörden bei Stadt- und Landkreisen.  
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ABKÜRZUNGEN 

ARS Allgemeines Rundschreiben Straßenbau 
BBodSchG Bundes-Bodenschutzgesetz 
BBodSchV Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 
BG Baggergut 
BlmSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz 
BlmSchV Bundes-Immissionsschutzverordnung 
BM Bodenmaterial 
BMDV Bundesministerium für Digitales und Verkehr 
DepV Deponieverordnung 
DIN Deutsches Institut für Normung 
DK Deponieklasse 
ErsatzbaustoffV Ersatzbaustoffverordnung 
FGSV Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V. 
FSS Frostschutzschicht 
HVA B-StB Handbuch für die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen im 

Straßen- und Brückenbau 
KrWG Kreislaufwirtschaftsgesetz 
KTS Kiestragschicht 
LABO Bund-/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz 
LAGA Bund-/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall 
LAWA Bund-/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser 
LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg 
MEB Mineralische Ersatzbaustoff 
MantelV Mantelverordnung 
n.F. Neue Fassung 
PAK Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe 
RAP Stra Richtlinien für die Anerkennung von Prüfstellen für Baustoffe 

und Baustoffgemische im Straßenbau 
RuVA-StB Richtlinien für die umweltverträgliche Verwertung von Ausbau-

stoffen mit teer-/pechtypischen Bestandteilen sowie die Verwer-
tung von Ausbauasphalt im Straßenbau 

RC Recycling-Baustoff 
SBV Straßenbauverwaltung 
SoB Schichten ohne Bindemittel 
StB Straßenbau 
SWS Stahlwerksschlacke 
TL Technische Lieferbedingungen (wie TL Asphalt-StB) 
TT-SiB Straßeninformationsbank 
UM BW Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-

Württemberg 
VM BW Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg 
VwV Verwaltungsvorschrift 
WSG Wasserschutzgebiet 
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ANLAGE 1: GRENZWERTE BODENMATERIAL UND MEB-KLASSEN  

(AUSZÜGE) 

Vorsorgewerte nach BBodschV (n.F.)  
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Bodenmaterial (BM) nach ErsatzbaustoffV 

  

 
 

 
Tabelle 1: Grenzwerte BM-/BG-Materialien nach Ersatzbaustoffverordnung [4] 
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RC-Material / Stahlwerksschlacke (SWS) 

 

 

Gleisschotter (GS) 

 

 

  

 
Tabelle 2: Grenzwerte RC sowie SWS-Materialien nach Ersatzbaustoffverordnung [4] 

 
Tabelle 3: Grenzwerte für Gleisschotter nach Ersatzbaustoffverordnung [4] 
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ANLAGE 2: EINBAUKONFIGURATIONEN NACH ERSATZBAUSTOFFV  

(AUSZÜGE) 

Tabelle für BM/BG-F1 
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Tabelle für BM/BG-F2 
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Tabelle für BM/BG-F3 
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Tabelle für RC-1-Baustoffe 
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Tabelle für RC-2-Baustoffe 
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Tabelle für RC-3-Baustoffe 
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ANLAGE 3: MUSTER LIEFERSCHEIN 
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ANLAGE 4: MUSTER VORANZEIGE / ABSCHLUSSANZEIGE 
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